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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über das Errichten und Betreiben von Tageseinrichtungen 
für Kinder in freier Trägerschaft

vom 9. August 1990

Auf der Grundlage des § 9 der Verordnung vom 27. Juni 
1990 über das Errichten und Betreiben von Tageseinrichtungen 
für Kinder in freier Trägerschaft (GBl. I Nr. 41 S. 620) wird 
folgendes bestimmt:

§1

Geltungsbereich

Diese Durchführungsbestimmung regelt das Verfahren zur 
Erteilung der Erlaubnis, die Anforderungen an die pädago
gischen Kräfte und die Träger, die Förderung und die Rechts
stellung der Kinder und Eltern bezogen auf Tageseinrichtun
gen für Kinder in freier Trägerschaft.

Zu § 3 der Verordnung:

§2

Erlaubnis

(1) Der Antrag auf das Errichten und Betreiben einer Tages
einrichtung für Kinder in freier Trägerschaft ist schriftlich an 
die dafür zuständige Behörde des Land- bzw. Stadtkreises zu 
stellen. Der Antrag beinhaltet die Bezeichnung, das spezifische 
Angebot für die Tageseinrichtung für Kinder in freier Träger
schaft und den Nachweis über die Erfüllung aller Genehmi
gungsvoraussetzungen (vgl. Anlage).

(2) Die Anträge sind bis zum 1. Oktober 1990 für das 
Kalenderjahr 1990 und bis zum 15. November 1990 für das 
Kalenderjahr 1991 zu stellen.

(3) Die Entscheidung über Anträge zum Errichten und 
Betreiben einer Tageseinrichtung für Kinder in freier Träger
schaft ist durch die zuständige Behörde des Land- bzw. Stadt
kreises im engen Zusammenwirken mit den anderen betei
ligten Kommunalorganen innerhalb von 4 Wochen nach dem 
Termin für die Beantragung zu treffen.

(4) Die Entscheidungen haben schriftlich - zu ergehen, sind 
zu begründen und dem Antragsteller auszuhändigen oder zu
zusenden. Der Antragsteller ist nachweislich über das Rechts
mittel zu belehren.

(5) Bei Eröffnung einer Tageseinrichtung für Kinder in 
freier Trägerschaft ohne Erlaubnis kann die zuständige 
Behörde das Betreiben der Tageseinrichtung untersagen.

Zu § 5 Abs. 2 der Verordnung:

§3

Sonderregelung zur Meldepflicht

Die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in freier 
Trägerschaft, die bereits vor dem Inkrafttreten der o. g. Ver
ordnung bestanden haben, melden bis zum 20. September 1990 
der zuständigen Behörde des Stadt- bzw. Landkreises

— Namen und Anschrift der Einrichtung,
— Kennzeichnung der materiellen, räumlichen und hygieni

schen Bedingungen sowie
— Namen und berufliche Ausbildung des Leiters und der 

Fachkräfte.

§4

Anforderungen an pädagogische Kräfte

(1) Die Anforderungen an die Ausbildung der pädagogischen 
Kräfte an Tageseinrichtungen für Kinder in freier Träger
schaft sind erfüllt, wenn eine staatlich anerkannte abge
schlossene pädagogische Ausbildung vorliegt oder wenn 
gleichwertige Abschlüsse nachgewiesen werden können.

(2) In Ausnahmefällen können geeignete Personen ohne 
pädagogische Ausbildung eine Tätigkeit an der Tageseinrich
tung in freier Trägerschaft aufnehmen. Mit diesen Personen 
ist nach Abstimmung mit der zuständigen Behörde ein ange
messener Zeitraum zu vereinbaren, in dem eine staatliche 
oder eine andere spezifische pädagogische Qualifikation er
folgen soll.

§5

Anforderungen an Träger

(1) Der Träger von Tageseinrichtungen in freier Träger
schaft hat mit den pädagogischen Kräften und dem techni
schen Personal Arbeitsverträge abzuschließen und die Sicher
stellung der Mitarbeiter hinsichtlich der wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Stellung zu garantieren.

(2) Die Qualifizierung der pädagogischen Kräfte ist vom 
Träger durch geeignete Maßnahmen auf dem erforderlichen 
Niveau zu sichern.

Zu § 6 der Verordnung:

§6

Förderung

(1) Die Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in 
freier Trägerschaft können bis zum 1. Oktober 1990 an die für 
sie zuständige Behörde des Stadt- bzw. Landkreises einen 
Antrag auf finanziellen Zuschuß stellen. Im Antrag sind die 
voraussehbaren geplanten Gesamtkosten für die Tagesein
richtung für Kinder in freier Trägerschaft im Zeitraum des 
Jahres 1991 auszuweisen.

(2) Der finanzielle Zuschuß kann nur im Rahmen der im 
Haushalt der zuständigen Behörde zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel gewährt werden. Die Höhe des finanziellen 
staatlichen Zuschusses für das Jahr 1991 sollte 70 % der 
Kosten der vergleichbaren Tageseinrichtungen für Kinder in 
kommunaler Trägerschaft nicht überschreiten.

(3) Besonders zu fördernde Tageseinrichtungen in freier 
Trägerschaft (z. B. Einrichtungen mit Integration von Kindern 
mit Behinderungen, alternative und auf bestimmte andere 
inhaltliche Schwerpunkte ausgerichtete Modelle sowie Tages
einrichtungen in freier Trägerschaft, die ihre Einnahmen nur 
aus gering zu bemessenden Elternanteilen erhalten) können 
einen Zuschuß in voller Höhe der Kosten erhalten, die den 
Behörden des Stadt- bzw. Landkreises entstehen würden, 
wenn sie vergleichbare Einrichtungen gleicher Kapazität an 
diesem Standort selbst errichten und betreiben würden.

(4) Anträge, die nicht zum Termin eingereicht wurden, 
werden bei der Vergabe von öffentlichen Finanzzuschüssen 
nicht berücksichtigt.

(5) Die Entscheidungen über Anträge auf finanzielle Unter
stützung haben innerhalb von 4 Wochen nach dem Termin für 
die Beantragung schriftlich zu ergehen, sind bei Ablehnung 
zu begründen und dem Antragsteller auszuhändigen oder 
zuzusenden. Der Antragsteller ist bei Ablehnung des Antrages 
nachweislich über das Rechtsmittel zu belehren.

(6) Für das 2. Halbjahr 1990 können die zuständigen Behör
den des Stadt- bzw. Landkreises im Rahmen der ihnen zur


